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E i n l a d u n g 

 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Mittwoch, 30. November 2011, 17:00 Uhr, 
 
 

im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, stattfindenden 
Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport ein. 
 
Tagesordnung: 
 
A. Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden 
  
2 Genehmigung der Niederschrift vom 12.10.2011 
  
3 Fragestunde für Einwohnerinnen oder Einwohner gemäß § 28 Abs. 8 i.V.m. § 19 der 

Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten 
  
4 Bericht gemäß § 1 Absatz 5 der Geschäftsordnung über gefasste Beschlüsse 
  
5 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten, soweit sie in 

öffentlicher Sitzung zu behandeln sind: 
  
5.1 Antrag der SPD Fraktion vom 10.10.2011 zum Betrieb der Mensa im Gymnasium  

 
 Drucksache Nr. St 09/635 

 
5.2 Antrag der SPD-Fraktion vom 02.11.2011 zur Reparatur der Decke Sporthalle 

Bahnhofstraße 
 

 Drucksache Nr. St 09/639 
 

5.3 Antrag der SPD-Fraktion vom 02.11.2011 zur Zugänglichkeit der städtischen 
Außensportanlagen 
 

 Drucksache Nr. St 09/645 
 

6 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten, soweit sie 
in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 

  
7 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 18 der Geschäftsordnung, soweit sie in 

öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
  
8 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, soweit sie in 

öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
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B. Nichtöffentlicher Teil 
 
1 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten, soweit  

sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
  
2 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 18 der Geschäftsordnung, soweit sie in 

nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
  
3 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, soweit sie in 

nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
  

 
Xanten, 15.11.2011 
 
 
Schneider 
Ausschussvorsitzender 
 
 
 
Schulverband „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“ 
 
 

 
E i n l a d u n g 

 
 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Donnerstag, 1. Dezember 2011, 17:00 Uhr, 
 
 

im Raum 106 des Rathauses der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, stattfindenden 
nichtöffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulverbandes 
"Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck" ein. 
 
 
Tagesordnung: 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden 
  
2 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 07.12.2010 
  
3 Prüfung des Jahresabschlusses 2010 

 
 Drucksache Nr. Son 09/37 

 
4 Anfragen von Ausschussmitgliedern, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu 

behandeln sind. 
  
5 Fragen von Ausschussmitgliedern, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu 

behandeln sind. 
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6 Mitteilungen des Verbandsvorstehers, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind. 

  
 
Xanten, 15.11.2011 
 
 
Klein-Hitpaß 
Vorsitzender 
 
 
Schulverband „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“ 
 
 

E i n l a d u n g 
 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Donnerstag, 1. Dezember 2011, 17:30 Uhr, 
 
 

im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, stattfindenden 
Sitzung der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes "Förderschule Xanten-Alpen-
Sonsbeck" ein. 
 
Tagesordnung: 
 
A. Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden 
  
2 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 07.12.2010 
  
3 Bekanntgabe des Jahresabschlusses 2010 

 
 Drucksache Nr. Son 09/36 

 
4 Feststellung des Jahresabschlusses 2010 und Entlastung des Schulverbands-

vorstehers 
 

 Drucksache Nr. Son 09/38 
 

5 Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus dem Jahr 
2010 in das Jahr 2011 
 

 Drucksache Nr. Son 09/32 
 

6 Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses zur Haushaltssatzung 2011 
 

 Drucksache Nr. Son 09/31 
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7 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 
  
7.1 Erlass des Stellenplanes 2012 für den Schulverband "Förderschule Xanten-Alpen-

Sonsbeck" 
 

 Drucksache Nr. Son 09/35 
 

7.2 Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012 
 

 Drucksache Nr. Son 09/39 
 

8 Einführung des Schokotickets - Übernahme des VRR Tarifs in der VGN zum 
01.02.2012 
 

 Drucksache Nr. Son 09/40 
 

9 Benennung von Vertreterinnen und Vertretern des Schulträgers für die Wahl der 
Schulleiterin oder des Schulleiters durch die Schulkonferenz 
hier: Nachbesetzung 
 

 Drucksache Nr. Son 09/33 
 

10 Anfragen von Mitgliedern der Verbandsversammlung, soweit sie in öffentlicher  
Sitzung zu behandeln sind. 

  
11 Fragen von Mitgliedern der Verbandsversammlung und Mitteilungen des Verbands-

vorstehers, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
  
12 Mitteilung des Verbandsvorstehers, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln 

sind. 
  
B. Nichtöffentlicher Teil 
 
1 Vergabe von Aufträgen 
  
1.1 Auftragsvergabe Schülerspezialverkehr für die Schuljahre 2011/2012 und 2012/2013 

hier: Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses 
 

 Drucksache Nr. Son 09/34 
 

2 Anfragen von Mitgliedern der Verbandsversammlung, soweit sie in nichtöffentlicher 
Sitzung zu behandeln sind. 

  
3 Fragen von Mitgliedern der Verbandsversammlung und Mitteilungen des Verbands-

vorstehers, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
  
4 Mitteilung des Verbandsvorstehers, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu be-

handeln sind. 
  
Xanten, 15.11.2011 
 
Ahls 
Vorsitzender der Schulverbandsversammlung 
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Bekanntmachung 

 
 
 
Der öffentliche Teil der Niederschrift über die Sitzung des Rates der Stadt Xanten vom 
20.10.2011 liegt während der Dienststunden im Zimmer 108/A des Rathauses zur Einsicht-
nahme aus.  
Weiterhin kann diese Niederschrift auf der Internetseite der Stadt www.rathaus-xanten.de/ris  
im Ratsinformationssystem eingesehen werden. 
 

Xanten, 16.11.2011 
 
 
Strunk 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 

Personalversammlung in der Stadtverwaltung Xanten 
 
 
 
Am Dienstag, dem 29. November 2011, findet im Rathaus der Stadt Xanten eine  
Personalversammlung statt. 
 
Aus diesem Grunde schließen die Büros im Rathaus ab 14:00 Uhr.   
Die Stadtbücherei bleibt nachmittags geöffnet. 

 
 
Strunk 
Bürgermeister  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMTSBLATT DER STADT XANTEN 

- 7 - 

 
003 K 047/10 
 

 

 

AMTSGERICHT RHEINBERG  

BESCHLUSS  

Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am 

Donnerstag, den 09.02.2012 um 08:30 Uhr,  
im Saal 20, Amtsgericht Rheinberg, Rheinstraße 67, 47495 Rheinberg 

die im Grundbuch von Marienbaum Blatt 686 eingetragene 
Doppelhaushälfte nebst Garage  

Grundbuchbezeichnung: 
Gemarkung Marienbaum, Flur 1 Flurstück 896, Gebäude- und Freifläche, Annastraße 
15 a, groß: 331 m² 

 
versteigert werden. 
 
Laut Wertgutachten handelt es sich um eine Doppelhaushälfte mit Garage, Baujahr 1996, 
Wohnfläche ca. 151,46 m². 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 30.07.2010  eingetragen 
worden. 
Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Abs. 5 ZVG auf 183.000 EUR festgesetzt. 
Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der 
Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im 
Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das 
Recht glaubhaft machen, wenn der Antragsteller widerspricht. Das Recht wird sonst bei der 
Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des 
Versteigerungserlöses den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die 
erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin 
erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt. 

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des 
Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die  
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Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, 
einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung 
auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben. 

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55 
ZVG mit haftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige 
Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies 
nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes. 

Rheinberg, 15.11.2011 
      
 
 
 
Burike 
Rechtspflegerin 
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